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Editorial:

,Nichts ist so bestandig wie der Wandel,“ hat schon Heraklit gesagt. Wer bei der
Personalversammlung dabei war, hat es bereits aus erster Hand gehort: Zum 1.
Oktober wurde ich zum Vorsitzenden des Personalrats gewahlt. Auch wenn bereits
im Vorfeld im Raume stand, diese Funktion mittelfristig zu Gbernehmen, war es fur
mich doch etwas Uberraschend, als mich ein Anruf von meinem lieben Kollegen
Holger Ruge, dem bisherigen Vorsitzenden, mit der Bitte erreichte, mich friher zur
Wahl zu stellen. Dem bin ich naturlich gerne nachgekommen.

Die Ubernahme des Vorsitzes fllt in eine Zeit, in der der 6ffentliche Dienst und
insbesondere auch die Hochschulen einem Sparzwang und in Teilen auch einem
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sind. Tarifliche Errungenschaften werden von
bestimmter politischer Seite in Frage gestellt, ebenso die Rechte von
Gewerkschaften und Interessenvertretungen. Auch wenn sich das in anderen
Bundeslandern sowie auf Bundesebene starker auspragen mag als in Bremen,
werden wir uns verstarkt der einen oder anderen Kontroverse stellen mussen.

Ich sehe die neue Aufgabe dennoch im positiven Sinne fur mich als Herausforderung
und insbesondere auch als Chance zugleich. Nicht zuletzt habe ich durch den Eintritt
in den Vorstand tolle Kolleg:innen hinzugewonnen, die mich in jeder Hinsicht und bei
den vielen Fragen, die ich noch habe, immer unterstitzen! Insofern muss ich dem
eingangs zitierten griechischen Philosophen widersprechen: Auch wenn sich der
Vorsitz geandert hat, so konnt Ihr Euch weiterhin darauf verlassen, dass der
Personalrat wie gewohnt flr Euch da ist und immer versucht, fur die Beschaftigten an
der Universitat Bremen das Beste zu erreichen.

Euer

André Bodecker



Wechsel im Personalrat

Im August 2025 ist mit Silke Gllge eine langjahrige und geschéatzte Personalratin in
den Ruhestand gewechselt. Silke war seit 2013 im Personalrat aktiv — ab Sommer
2019 mit einer Freistellung in Hohe von 24 Wochenstunden.

Von Beginn an verstarkte sie als Expertin im Bereich Arbeitsschutz und -sicherheit
die Kompetenz des Personalrats. Im weiteren Verlauf arbeitete sie sich dartber
hinaus tiefer in den Tarifvertrag der Lander (TV-L) ein und stand insbesondere
Kolleginnen und Kollegen aus der Technik und der Informationstechnologie zahlreich
bei Fragestellungen der Eingruppierung zur Seite. Im Anschluss an die Corona-Zeit
wirkte sie zudem mafigeblich an der Entwicklung der universitatseigenen Regelung
,Buro mobil“ zum Homeoffice bzw. mobilem Arbeiten mit. Silke wird uns nicht nur
inhaltlich, sondern auch menschlich als Kollegin fehlen. Wir danken ihr fur ihr gro3es
Engagement und winschen ihr alles Gute!

Froh sind wir, infolge von Silkes Ausscheiden mit Dietmar Grotheer einen Nachrucker
im Personalrat begriRen zu kdnnen. Dietmar ist seit vielen Jahren technischer
Angestellter im Zentrum fur Umweltforschung und nachhaltige Technologien.

Bild: Silke Gluge
Bildquelle: Personalrat



Portrait André Bodecker

Wir wollen im Rahmen des PR INFO kunftig einzelne PR-Mitglieder kurz vorstellen.
Dies soll dazu beitragen, dass |hr uns besser kennenlernt sowie unsere Interessen
und Ziele nachvollziehen konnt. Den Anfang machen wir mit einem Portrait unseres
neuen Vorsitzenden André Bddecker.

Seit wann bist du im Personalrat und was ist deine urspriingliche Aufgabe an
der Universitat Bremen?

Im Juni 2021, also noch in der Pandemiezeit, bin ich als Nachrlcker in den
Personalrat gekommen. Bis vor kurzem, namlich vom 01.07.97 bis zum 30.09.25,
war ich am Institut fir Mikrosensoren, -aktoren und -systeme im Fachbereich 01 als
technischer Angestellter tatig.

Was hat dich motiviert fiir den Personalrat zu kandidieren?

Die Interessenvertretung der Beschaftigten hat die wichtige Aufgabe, die Vertrags-
und Arbeitsbedingungen durch ihre Mitbestimmungsmadglichkeiten mitzugestalten.
Grundvoraussetzung dafur ist die Bereitschaft einiger, sich zu engagieren. Es ist fur
mich eine Frage der Solidaritat, mich gewerkschaftlich zu organisieren und in der
Konsequenz bei den PR-Wahlen zu kandidieren.

Welche Aufgaben nimmst du im Personalrat wahr?

Als frischgebackener Vorsitzender habe ich vielfaltige Aufgaben. Neben
Regelterminen, der Leitung der Plenumssitzung und formalen Vorgangen zahlen
dazu auch die Beteiligung an Mitbestimmungsvorgangen sowie individuelle
Beratungen.

Was ist deine Lieblingsbeschaftigung auBerhalb der Arbeit, und wie hilft sie
Dir, Stress abzubauen?

Das sind zwei Dinge: Zum einen nutze ich korperliche Aktivitat (Wandern, Radfahren
und Paddeln), zum anderen kreative Betatigung (Musik und Videofilmen), um einen
Ausgleich zur Arbeit zu finden, was mir auch recht gut gelingt.

Welcher Wert ist Dir als Mensch besonders wichtig und welche Rolle spielt er
bei deiner Arbeit als Personalrat?

Tatsachlich habe ich ihn oben schon genannt: Solidaritat. Nur, wenn wir Beschaftigte
zusammenhalten und uns auf Augenhdhe begegnen, kdnnen wir unsere Interessen
schiitzen bzw. durchsetzen. Von dieser Uberzeugung lasse ich mich so gut ich kann
bei meiner Tatigkeit leiten.

Wenn Du einen Tag lang eine Rolle in der Universitat ausprobieren konntest,
welche wiirdest Du wahlen, und warum?

Da denke ich an eine Schicht in der Energiezentrale. Die von meinem Arbeitsalltag
so verschiedene Tatigkeit der Kolleginnen und Kollegen dort ist enorm wichtig fur den



Betrieb der Universitat, bleibt aber meist unsichtbar. Das kennenzulernen fande ich
spannend!

Was ist Deine groRte Herausforderung als Mitglied des Personalrats, und wie
gehst Du damit um?

Die neue Rolle als Vorsitzender kam auf mich recht kurzfristig und ohne Vorlauf zu.
Das ist jetzt am Anfang doch manchmal recht anstrengend. Zum Glick habe ich liebe
und erfahrene Kolleg:innen im Vorstand und in der Geschéftsstelle, die mich super
unterstutzen.

Wenn Du ein Projekt oder eine Initiative an der Universitat starten konntest,
was ware es, und warum?

Eine spontane Idee ist, dass wir beim nachsten Stadtradeln in 2026 als grol’es Team
Uni Bremen antreten und ordentlich Kilometer mit dem Fahrrad sammeln.

Gibt es etwas, auf das Du als Personalrat mit einem besonders guten Gefiihl
zuriickblickst?

Da denke ich gleich an mehrere konkrete Falle, wo wir Kolleginnen und Kollegen bei
Problemen helfen und deren Situation nachhaltig verbessern konnten. In der
individuellen Beratung erlebt man unmittelbar die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit.

Bild: André Bodecker
Bildquelle: Oliver Peters



Bildschirmarbeit Richtig gestalten - gesund bleiben

Bildschirmarbeitsplatze sind fiur fast alle Beschaftigten an der Uni Bremen der
Normalfall. Dementsprechend verbringen wir sehr viel Zeit am Schreibtisch, oder
vielleicht sogar zu viel.

Um Fehlbelastungen zu vermeiden, ist es also wichtig, auf die richtige Gestaltung
dieser Arbeitsplatze zu achten. Bei den sicherheitstechnischen Begehungen zeigt
sich allerdings ein breites Spektrum an Buroeinrichtungen, von hervorragend gut bis
leider manchmal mangelhaft.

Deshalb mochten wir an dieser Stelle noch einmal auf die wesentlichen Punkte
hinweisen, wie Arbeitsplatz und -umfeld gesundheitsforderlich eingerichtet werden
konnen.

Die Technischen Regeln fur Arbeitsstatten ASR A6 ,Bildschirmarbeit* und ASR A1.2
,Raumabmessungen und Bewegungsflachen” konkretisieren die Anforderungen an
Bildschirmarbeitsplatze. Im Kern zielt sie darauf ab, Gesundheitsgefahrdungen wie
Augenbelastung, Haltungsschaden oder psychische Belastungen zu minimieren.

Die wichtigsten Anforderungen umfassen:

Arbeitsplatzgestaltung: Ausreichend grof3e Arbeitsflache (mind. 1600 mm breit, 800
mm tief), die eine flexible Anordnung der Arbeitsmittel ermdglicht. Bewegungsfreiheit:
mind. 1 m in Tiefe und Breite. Mindestens 8m? Buroflache, fur jede weitere Person
mindestens 6m? zusatzlich.

Bildschirm: Die richtige Aufstellung und der Sehabstand sind entscheidend.
Arbeitsmittel: Die Anordnung von Tastatur, Maus und Bildschirm muss eine
ergonomische Kdérperhaltung unterstitzen.

Beleuchtung: Sie muss blendfrei sein, Reflexionen auf dem Bildschirm sind zu
vermeiden und man sollte eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen. Der
Mindestwert fur die Beleuchtungsstarke ist 500 Lux.

Sitzmobel: Der Arbeitsstuhl muss eine dynamische Sitzhaltung ermdglichen und an
die individuellen Kérpermalie anpassbar (verstellbar) sein.

Arbeitsorganisation: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, regelmafRige Unterbrechungen
der Bildschirmarbeit und/oder einen Tatigkeitswechsel zu ermdglichen, um einseitige
Belastungen zu verringern.

Gefahrdungsbeurteilung: Eine umfassende Beurteilung der Gefahrdungen am
Bildschirmarbeitsplatz ist durchzufihren und die Beschaftigten missen entsprechend
unterwiesen werden.



Gerade bei diesem zentralen Grundbaustein Gefahrdungsbeurteilung offenbaren
sich Schwachen, wenn sie entweder ganz fehlt, inhaltlich unzureichend ist oder
notige Mallnahmen schlicht nicht getroffen werden.

Unsere Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist kein
Luxus, sondern die Grundlage fur Wohlbefinden und Leistungsfahigkeit. Wir wollen
schliellich jeden Tag so gesund die Arbeit beenden, wie wir sie morgens begonnen
haben!

Weitere Informationen:
https://tinyurl.com/444eukf9
https://tinyurl.com/5xtps4n6

https://tinyurl.com/mrhfbwnr

Bild: Ein nahezu idealtypischer Homeoffice-Arbeitsplatz laut DGUV
Bildquelle: DGUV

Bildschirm-Arbeitsplatze

maximale Hohe
der obersten Zeile

Tischhohe 72 cm

Bild: Ergonomische Einstellungen am Arbeitsplatz

Bildquelle: DGUV


https://tinyurl.com/mrhfbwnr

Einladung zum Personalgesprach: Was Beschaftigte wissen sollten!

Beschaftigte konnen aus den unterschiedlichsten Grinden zu einem Gesprach mit
der Personalstelle oder ihrer/m Vorgesetzten* eingeladen werden. Fur die
Betroffenen ist dies meist unvermeidlich mit einer gro3eren Anspannung verbunden.
Da wir als Personalrat im Vorfeld solcher Gesprache vermehrt Unsicherheiten
seitens der Mitarbeitenden wahrgenommen haben, fasst dieser Beitrag zusammen,
was aus unserer Sicht zu dem Thema wissenswert ist.

Warum wird ein Gesprach anberaumt und welchen Charakter hat es?

Wichtig ist zunachst, den Anlass fur ein Personalgesprach zu kennen. Davon hangt
mitunter ab, ob Beschaftigte zur Teilnahme und Mitwirkung verpflichtet sind. An
unserer Universitat gilt in der Regel: Ladt die bzw. der Vorgesetzte ein und zieht das
Personaldezernat als weiteren Gesprachspartner hinzu, handelt es sich meist nicht
um ein Dienstgesprach, sondern eher um einen klarenden Austausch mit der
Expertise der Personalabteilung. Anders sieht es aus, wenn die Einladung direkt vom
Personaldezernat ausgesprochen worden ist. Um den Zweck im Vorhinein
unzweifelhaft zu klaren, empfiehlt es sich, entsprechend bei der einladenden Stelle
nachzufragen.

Ein Gesprach kann aus verschiedenen Griinden anberaumt werden, etwa um:
+ Leistung und Verhalten von Beschaftigten zu besprechen,

 Ziele und Aufgaben zu klaren,

* Probleme bzw. Konflikte anzusprechen oder

* Personalmalinahmen wie Umsetzungen zu thematisieren etc.!

Grundsatzlich herrscht also eine grof3e Vielfalt an moglichen Themen. Trotzdem darf
der Arbeitgeber nicht alles zum Inhalt eines solchen Gesprachs machen.
Voraussetzung ist immer ein sachlicher Zusammenhang zum Arbeitsverhaltnis. Nicht
erlaubt ist dagegen der Einsatz des Personalgesprachs als Mittel zur Schikane oder
Malregelung von Beschaftigten. Themen, die nicht im Zusammenhang mit dem
Arbeitsverhaltnis stehen, dirfen ebenfalls nicht im Personalgesprach besprochen
werden (z. B. Personliches).

Fordert der Arbeitgeber Beschaftigte auf, an einem Personalgesprach teilzunehmen,
Ubt er sein arbeitsrechtliches Weisungsrecht aus. Personalgesprache sind deshalb
Arbeitszeit und mussen grundsatzlich auch in dieser stattfinden. Der Arbeitgeber
muss Personalgesprache also so terminieren, dass sie innerhalb der vertraglich
vereinbarten Arbeitszeit liegen — andernfalls handelt es sich um Uberstunden.

Rechte und Pflichten von Beschaftigten

Ist ein Personalgesprach anberaumt, gilt es verschiedene Dinge zu beachten sowie

Rechte und Pflichten zu kennen.

So bestehen in der Regel folgende Rechte:

* Den Zweck und den Inhalt des Gesprachs im Vorfeld zu erfahren.

» Sich bei dem Gesprach vom Personalrat begleiten zu lassen, wenn dieses
gewunscht wird.

» Auf schriftliche Protokollierung des Gesprachs, wenn dieses gewunscht wird.

» Auf Wahrung der eigenen Personlichkeitsrechte und Privatsphare.

8



Ubrigens diirfen betriebsfremde Personen — etwa eine Rechtsanwéltin oder ein
Rechtsanwalt — grundsatzlich nur mit Zustimmung des Arbeitgebers hinzugezogen
werden. Ausnahmen bestehen bei der Anhérung vor einer Verdachtskindigung bzw.
falls der Arbeitgeber selbst eine/n Anwaltin/Anwalt hinzuzieht.

Gleichzeitig sind folgende Pflichten zu beachten:

» Geht es um ein Thema, das in den Bereich des Weisungsrechts des Arbeitgebers
fallt, besteht Teilnahmepflicht fur Beschaftigte.

- Bei Widersetzung einer berechtigten Weisung zur Teilnahme kann es zum
Ausspruch einer Abomahnung kommen.

- Die Teilnahme an einem Personalgesprach wahrend einer Erkrankung von
Beschaftigten ist moglich, kann aber nur in Ausnahmefallen angewiesen werden.

- Es sind wahrheitsgemafe Angaben zu machen.

Unterstiitzung nutzen

Wenn Unsicherheiten oder Fragen bestehen — egal, ob vor oder nach einem
Gesprach, ist der Personalrat ansprechbar. Wir unterstitzen bei der Wahrung von
Rechten und Interessen bzw. begleiten in der Zeugenfunktion oder um das Erlebte
gemeinsam zu reflektieren. Eine rechtliche Individualberatung findet nicht beim
Personalrat statt — hierfur empfiehlt sich eine kostenfreie Beratung durch die
Arbeitnehmerkammer Bremen.

Tipps fiir das Gesprach

« Sicherstellen, dass Zweck und Inhalt des Gesprachs verstanden worden sind!

» Gut vorbereitet in das Gesprach gehen und daflr zuvor alle relevanten
Informationen und Dokumente sammelin!

* Fragen stellen, wenn Unsicherheiten bestehen!

* Eine schriftliche Protokollierung des Gesprachs erbitten!

* Die Begleitung durch die Interessenvertretung nutzen!

» Bedenkzeit zu Vorschlagen oder Malinahmen vereinbaren!

Der Artikel bezieht sich ausdrucklich nicht auf Treffen fur den regelhaften
Arbeitsaustausch oder das Jahresgesprach!

Bild: Personalgesprache sollten von beiden Seiten gut vorbereitet sein.
Bildquelle: © kapinon.adobe.stock



Ich habe bald das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen der
Regelaltersrente vollendet und mein Arbeitsverhaltnis endet somit
automatisch, ohne dass es einer Kiindigung bedarf. Trotzdem maochte ich
weiterarbeiten. Ist das moglich?

Ja, das ist moglich. Seit einiger Zeit erreichen uns immer wieder
Mitbestimmungsantrage, in denen flr Beschaftigte ein Weiterarbeiten beantragt
wird. Gleichzeitig stellen wir einen steigenden Informationsbedarf in Bezug auf dieses
Thema fest.

Wir mdchten euch nachstehend Uber die Moglichkeiten der Weiterbeschaftigung
informieren:

1. Antrag auf Verldngerung des bestehenden Vertrages gem. § 41 Satz 3 SGB
Vi

Voraussetzung hierfur ist, dass

a) eine tarifvertragliche Vereinbarung bestehen muss, die die Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vorsieht. Diese
Vereinbarung ist im TV-L § 33 geregelt,

und dass,
b) der Weiterbeschaftigungsvertrag vor Erreichen der Regelaltersgrenze geschlossen
werden muss und sich somit nahtlos an das bestehende Arbeitsverhaltnis anschlief3t.

2. Antrag auf ein rechtlich neues Arbeitsverhéltnis gem. § 33 Abs. 5 TVOD bzw.
TV-L

Voraussetzung hierfur ist, dass
es fur dieses zeitlich befristete Arbeitsverhaltnis einen sachlichen Grund (Bsp.
Projektarbeit) gem. § 14 Abs. 1 TzBfG (Teilzeitbefristungsgesetz) gibt.

Nachzulesen im Rundschreiben Nr. 14 aus 2018 der Senatorin fir Finanzen:
https://tinyurl.com/49czt7k7

Der formlose Antrag muss ausnahmslos von dem/ der Vorgesetzten gestellt werden.
Unabhangig fur welche der beiden Moglichkeiten sich entschieden wird, ist der
Antrag, mit entsprechender Begrindung uber die Fach- und Dienstvorgesetzten, an
das Dezernat 2 zu richten.
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Bild: Eine Personengruppe, unterschiedlichen Alters, am grof3en Tisch.
Bildquelle: © Kay A/peopleimages.com.adobe.stock
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Ortsflexibles Arbeiten und Desk Sharing an der Universitat Bremen

Seit Ende August 2025 ist die universitatseigene Vereinbarung ,buro mobil — mobile
office” endgultig ausgelaufen. Seit dem 1. September 2025 gilt damit ausschlief3lich
die Dienstvereinbarung ,Ortsflexibles Arbeiten® an unserer Universitat. Sie ermdglicht
ortsflexibles Arbeiten in zwei Saulen:

» Mobiles Arbeiten — unregelmafiges und sporadisches orts- und zeitflexibles
Arbeiten sowie

» Homeoffice — regelmaRiges und wiederkehrend planbares Arbeiten von zu Hause
mit einem vorherigen Antragsverfahren.

Generell ist keine Statusgruppe der Beschaftigten von der Moglichkeit des
ortsflexiblen Arbeitens ausgenommen. Der Personalrat und die Universitatsleitung
haben allerdings gemeinsam Aufgaben und Tatigkeiten abgestimmt, die eine
Prasenz auf dem Campus erfordern und damit fUr ortsflexibles Arbeiten ungeeignet
sind. Diese sogenannte ,Negativliste® findet sich zusammen mit den
Antragsformularen sowie weiteren Informationen im Beschaftigtenportal. Die
Entscheidung, in welchem Umfang zeit- und ortsflexibel gearbeitet werden kann, ist
in jedem Fall in enger Abstimmung mit der jeweiligen FUhrungskraft zu treffen.

Desk Sharing zunachst lediglich in Pilotprojekten

Mit der Homeoffice-Beantragung erklaren Beschaftigte automatisch ihre Bereitschaft,
am sogenannten Desk Sharing teilzunehmen. Desk Sharing bezeichnet die
Mehrfachbenutzung eines Buroarbeitsplatzes durch mehrere Mitarbeitende infolge
unterschiedlicher Anwesenheitszeiten. Die Beschaftigten haben dabei in der Regel
keinen festgelegten Arbeitsplatz, sondern wahlen ,ihren® Platz taglich neu aus.

Bedeutet das nun, dass durch einen erfolgten Homeoffice-Antrag automatisch
der personliche Arbeitsplatz verloren geht?

Nein! Richtig ist, dass Beschaftigte mit einem Homeoffice-Antrag ihre grundsatzliche
Bereitschaft erklaren, am Desk Sharing teilzunehmen. Ein Verlust des festen
personlichen Arbeitsplatzes — zumal gegen den Willen der/s Beschaftigten — setzt
jedoch einiges voraus, was an unserer Universitat derzeit nicht gegeben ist. So ist
zum einen eine verbindliche Vereinbarung fur ein Desk Sharing-Konzept erforderlich,
das vom Personalrat mitzubestimmen ist — dies ist bisher nicht der Fall. Zum anderen
werden spezielle Anforderungen an die Ausstattung dieses geteilten Arbeitsplatzes
gestellt. So sind etwa hohenverstellbare Schreibtische sowie Hygiene-Regelungen (u
.a. personliche Maus und Tastatur) erforderlich. Entsprechende Buchungssysteme
und ein hoher Digitalisierungsgrad im Arbeitsbereich werden in der Praxis ebenfalls
ein wesentlicher Faktor fur das Gelingen von Desk Sharing sein — beides ist an der
Uni derzeit flachendeckend nicht gegeben!

Wie sich Desk Sharing kunftig erfolgreich und ohne Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen umsetzen Iasst, ist die Fragestellung einer neu installierten
Arbeitsgruppe der Kanzlerin und des Personalrats. Darin haben wir uns mit der
Kanzlerin darauf verstandigt, dass Desk Sharing zunachst ausschlief3lich in
Pilotprojekten Anwendung finden wird. Im Zeitraum von ca. zwei Jahren sollen so
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Erfahrungen gesammelt werden, die sich auf die gesamte Uni Ubertragen werden
konnen.
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Entwurf des Wissenschaftsplan 2030 des Landes Bremen
— AuszUge aus der Stellungnahme des Personalrats —

Die ersten Vorarbeiten zum Wissenschaftsplan 2030 hatten im Ressort der Senatorin
fur Umwelt, Klima und Wissenschaft schon Ende 2023 begonnen. Es heil}t, der Plan
stelle eine ,strategische Leitplanke fur die kommenden funf Jahre® dar und diene als
Grundlage fur weitere Zielvereinbarungen mit den Wissenschaftseinrichtungen. Nach
verschiedenen Gesprachen, Stellungnahmen und Austauschrunden fand am 1.
Oktober 2025 im Wissenschaftsausschuss der Bremischen Blrgerschaft eine
Anhdrung zu einem Uberarbeiteten Entwurf statt. Hochschulleitungen, Personalrate,
Asten, Gewerkschaften, Arbeitnehmerkammer und weitere Interessenvertretungen
und -verbande waren eingeladen, den Entwurf zu kommentieren.

Nachstehend fassen wir die wichtigsten Inhalte aus unserer schriftlichen und
mundlichen Stellungnahme kurz zusammen, bei denen wir uns auf das Thema
Arbeitsbedingungen an der Universitat konzentriert haben.

Ein fir uns ganz zentraler Satz im Wissenschaftsplan 2030 lautet: ,Gute
Arbeitsbedingungen sind entscheidend, damit sich Studierende,
Wissenschaftler:innen und alle Mitarbeitenden motiviert fiihlen und engagieren
kénnen. (...)" — das ist korrekt!

Weiter heil’t es da: ,Das Land setzt sich gemeinsam mit den Hochschulen
ausdrucklich dafur ein, bestmdgliche Beschaftigungsbedingungen fur alle Mitglieder
der Wissenschaftseinrichtungen zu schaffen — dies mag gute Absicht sein,
entspricht aber leider nicht der Realitat.

Unterfinanzierung und Uberlastung

Die anhaltende Unterfinanzierung der Universitat schlagt zwangslaufig an vielen
Stellen negativ auf die Arbeitsbedingungen durch — insbesondere, wenn mit dem
vorhandenen Personal immer mehr Aufgaben erledigt werden sollen.
Studienangebote, Studierendenzahlen sowie Promotionen sollen laut
Wissenschaftsplan gesteigert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass die
notwendigen Ressourcen (personell, baulich und Infrastruktur) bereitgestellt werden
und langfristig gesichert sind!

Die Uberlastung der Beschaftigten in vielen Bereichen steht in eklatantem
Widerspruch zu der in der Nachhaltigkeitsstrategie der Universitat bekundeten
Zielsetzung, dass Personalplanung langfristig und zukunftsfahig gestaltet wird. Es
heil’t dort: ,Die zu erledigenden Aufgaben und die vorhandenen Personalressourcen
stehen dabei im Gleichgewicht, so dass ein gesundes Arbeiten flir alle Beschéftigten
erméglicht wird.“

Der vorliegende Entwurf des Wissenschaftsplans I6st jedoch den Widerspruch von
erweiterten Aufgaben bei im Wesentlichen konstanten Personalressourcen nicht auf
— im Gegenteil: die Sorge wachst, dass das bestehende, massive Ungleichgewicht
noch weiter zunimmt.

Starke Drittmittelquote schafft Schieflage
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Die Universitat Bremen hofft in der anstehenden Entscheidung zur Exzellenzinitiative
erfolgreich zu sein und auch die starke Drittmittelquote weiter aufrechtzuerhalten.
Erfolge bei der Einwerbung von Drittmitteln kompensieren zwar scheinbar einen Teil
der unzureichenden Landesfinanzierung, verstarken jedoch die lang schon
bestehende Schieflage: Die Beschaftigtenanzahl in der Wissenschaft ist seit dem
Jahr 2000 deutlich angestiegen, wahrend das wissenschaftsunterstitzende Personal
im selben Zeitraum relativ konstant geblieben ist. Folge ist seit langem eine immens
hohe Belastung bei den Kolleg:innen in Verwaltung und Technik. Zugleich flhrt die
Situation dazu, dass Wissenschaftler:innen vermehrt Aufgaben aus Verwaltung und
Technik Ubernehmen, was wiederum zu Lasten ihrer wissenschaftlichen Aufgaben
geht.

Arbeits- und Rahmenbedingungen fur Promovierende

Der Wissenschaftsplan formuliert auch das Ziel steigender Promotionszahlen. Fur
erfolgreich abgeschlossene Promotionen sind jedoch gute Arbeits- und
Rahmenbedingungen fur Promovierende unabdingbare Voraussetzung.

Zu den zentralen Rahmenbedingungen, die den Promotionserfolg erhohen, gehoren
hin-reichend langfristig ausgelegte Vertrage. Eine Erhdhung der
Mindestvertragslaufzeit fur landesfinanzierte Promotionsstellen von bislang drei auf
mindestens vier Jahre ist schon lange Uberfallig: dieser Schritt wirde zum einen den
Promovierenden mehr Planbarkeit und Stellensicherheit geben und gleichzeitig viele
Uberflissige Verwaltungsvorgange einsparen.

Ein zweiter Punkt ist der Stellenumfang: Wahrend Drittmittelgeber (wie
beispielsweise die DFG) dazu Ubergegangen sind, oft ganze Stellen, mindestens
aber 2/3- oder 3/4-Stellen zu fordern, werden aus dem Landeshaushalt finanzierte
Qualifizierungsstellen an der Universitat in vielen Fachern weiterhin nur als halbe
Stellen besetzt. Weniger Netto-Arbeitszeit fur die eigene Forschung fuhrt
zwangslaufig zu langeren Promotionszeiten. Die unbefriedigende und unsichere
Arbeitssituation aufgrund kleiner und kurzer Arbeitsvertrage hat mit Sicherheit ihren
Anteil an abgebrochenen Promotionsvorhaben. Die Rechnung, mit halben Stellen
mehr Leute zur Promotion zu bringen, geht nicht auf!

Schon im Rahmenkodex von 2016 hiel3 es, dass Doktorandenverhaltnisse zur
Sicherung der Rahmenbedingungen in der Regel von Betreuungsvereinbarungen
flankiert werden sollen, die in einem lebendigen Prozess regelmalig fortgeschrieben
und weiterentwickelt werden mussen. Dies ist jedoch langst noch nicht Gberall Gblich
... und wird leider manchmal auch betreuungsseitig nur als Instrument
missverstanden, einseitig festzuhalten, wozu sich Promovierende ,verpflichten®.

Wir vermissen im Wissenschaftsplan jenseits bzw. erganzend zur Thematisierung
der Promotionszahlen eine klare und deutliche Auseinandersetzung mit der Stellen-
und Betreuungssituation von Promovierenden und ein klares Bekenntnis zur
Verbesserung des Status Quo!

Attraktivitat der Universitat als Arbeitgeberin leidet

Schon jetzt ist es fur die Universitat sehr schwer, mit den vorhandenen
Rahmenbedingungen Fachkrafte zu gewinnen. Unattraktive und belastende
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Arbeitsbedingungen, die bestehende hohe Arbeitsbelastung und weitere
Arbeitsverdichtung verscharfen diese Lage. Vielfach erfolglos ausgeschriebene
Stellen sind nur ein Beleg dafur.

Der endgtiltige Wissenschaftsplan 2030 wird sich daran messen lassen mussen, ob
er dazu beitragt, die im Bundesvergleich ungenugende Situation fur Beschaftigte zu
verbessern. Von der im Text genannten Schaffung ,bestmdglicher Bedingungen fir

alle Mitglieder der Wissenschaftseinrichtungen® sind wir bedauerlicherweise noch
weit entfernt!
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Ausscheiden aus der Uni - Aufhebungsvertrag oder Kiindigung?

Im Zuge des Informationsrechts bekommen wir wochentlich Antrage auf Aufhebung
des Arbeitsvertrages oder Eigenkiindigungen von Mitarbeiter:innen, die die Uni
verlassen mochten. Das ist an einer Universitat nichts Ungewohnliches. Viele
Mitarbeitende aus dem Wissenschaftsbereich haben befristete Vertrage und missen
aktiv nach neuen beruflichen Perspektiven suchen. Oftmals stimmen das Ende eines
bestehenden Vertrages und der Beginn eines neuen Vertrages nicht tUberein. In
diesen Fallen stehen zwei Optionen zur Verfugung: die Eigenklindigung unter
Einhaltung der Kindigungsfrist oder die Aufhebung des Arbeitsvertrags, mit sehr viel
kurzeren Fristen.

Ordentliche Kilindigungsfristen

Bei einer ordentlichen Kindigung ist die Kiindigungsfrist gestaffelt, je nach
Zugehorigkeit zur Uni. Diese Fristen kénnen sich auch auf mehrere, aneinander
gereihte Arbeitsvertrage beziehen.

Bei einer Dauer von insgesamt bei mehr als 6 Monaten = 4 Wochen zum
Monatsende

Bei einer Dauer von insgesamt mehr als 1 Jahr = 6 Wochen zum Monatsende
Bei einer Dauer von mindestens 5 Jahren = 3 Monate zum Quartalsende

Bei einer Dauer von mindestens 8 Jahren = 4 Monate zum Quartalsende

Bei einer Dauer von mindestens 10 Jahren = 5 Monate zum Quartalsende

Bei einer Dauer von mindestens 12 Jahren = 6 Monate zum Quartalsende

Wahrend der Probezeit (in den ersten 6 Monaten) kann mit einer Frist von zwei
Wochen zum Monatsende gekiindigt werden.

Ein Kindigungsschreiben darf frei formuliert werden. Dabei muss das
Kiandigungsdatum eindeutig benannt werden und das Schriftstick eigenhandig
unterschrieben sein. Eine Klindigung per E-Mail oder Telefon ist nicht wirksam.

Kurzere Fristen bei Aufhebungsvertragen moglich

Bei einer Aufhebung des Arbeitsvertrages ist ein beiderseitiges Einverstandnis
Voraussetzung. Hier kann mit sehr kurzer Frist um Aufhebung des Arbeitsvertrages
gebeten werden und die Aufhebung muss nicht zum Monats- oder Quartalsende
erfolgen. Fur die Aufhebung des Arbeitsvertrags gibt es auf den Seiten des
Dezernats 2 einen entsprechenden Vordruck.

Bei beiden Moglichkeiten sollte darauf geachtet werden, dass

+ die Jahressonderzahlung nur zur Auszahlung kommt, wenn das Arbeitsverhaltnis
am 1.12. noch Bestand hat,

« das Vertragsende so weit in der Zukuntft liegt, dass die verbleibenden Urlaubstage
beantragt werden kénnen.

In einigen, wenigen Fallen ist auch eine Beurlaubung moglich, so dass man evtl. gar
nicht kiindigen oder um Aufhebung bitten muss. Handelt es sich um einen
begrenzten Zeitraum bei einem anderen Arbeitgeber und um eine Tatigkeit, die ggf.
von dienstlichem Interesse ist, konnte evtl. eine Beurlaubung madglich sein. Das
dienstliche Interesse muss von der vorgesetzten Person durch Unterschrift bestatigt
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werden. Die Universitat behalt sich das Recht vor, das dienstliche Interesse zu
bewerten und ggf. anzuerkennen oder abzulehnen.

Wir sind zuversichtlich, dass durch eine klare Kommunikation der Ubergang zu
neuen beruflichen Herausforderungen reibungslos gestaltet werden kann, und hoffen
gleichzeitig, dass nur wenige Kolleginnen und Kollegen die Universitat verlassen.

Bild: Zwei Personen mit Papieren in der Hand. Uber ihnen befinden sich vier farbige
leere Sprechblasen.
Bildquelle: © OneLineStock.adobe.stock
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Teilzeitkrafte haben Anspruch auf Uberstundenzuschlage — ab der ersten
Uberstunde

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einem wegweisenden Urteil klargestellt:
Teilzeitkrafte haben ab der ersten Uberstunde Anspruch auf einen
Uberstundenzuschlag — und zwar unabhéngig davon, ob sie die Arbeitszeit einer
Vollzeitkraft Gberschreiten.

Bislang galt, dass gemaR Tarifvertrag (TVOD/TV-L) erst dann ein Zuschlag in Hohe
von 30 % gezahlt wurde, wenn die Arbeitszeit einer Vollzeitkraft Gberschritten wurde.
Teilzeitkrafte mussten also erst ,vollzeitgleich® arbeiten, um Zuschlage zu erhalten.

Das BAG erklart diese Regelung fur unzulassig diskriminierend. Denn sie
benachteiligt Teilzeitkrafte — insbesondere Frauen, die Uberwiegend in Teilzeit
arbeiten — und verstdl3t gegen das europaische Recht sowie das Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG). Weil Uber 90 % der Teilzeitbeschaftigten Frauen sind,
fuhrt die ,Vollzeit-Grenze“ dazu, dass Frauen systematisch benachteiligt werden —
auch wenn die Regelung ,neutral” wirkt.

Was bedeutet das fiur eure Arbeit?

Sofern Uberstunden angeordnet werden, habt ihr Anspruch auf
Uberstundenzuschlage ab der ersten Uberstunde. Allerdings gibt es keine
Riickwirkung, d. h. es wird nicht nachtraglich fiir erbrachte Uberstunden gezahlt.
Ihr habt Anspruch auf faire Entlohnung fur eure geleistete Arbeit. Wir beraten euch
gerne bei Fragen zu Uberstunden und Zuschlégen.

Diese Information basiert auf dem Urteil des BAG vom 5.12.2024 (Az. 8 AZR 370/20)
und dem Urteil des EuGHs vom 29.7.2024 (C-184/22, C-185/22).
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Was den Personalrat freut ...

In dieser Kolumne berichten wir exemplarisch uber positive Entwicklungen oder
Vorgange, die uns in unserer Arbeit begegnen. Vielleicht mag die ein oder andere
Information auch an anderer Stelle nutzlich sein oder als Beispiel wirken...

Vertragslaufzeiten studentischer Hilfskrafte

Seit Marz 2023 enthalt das Bremische Hochschulgesetz in § 27 die folgende
Regelung: ,Die Beschaftigungsverhaltnisse werden in der Regel fur zwei Semester
begrundet.“ Und in einer schuldrechtlichen Vereinbarung im Kontext der TV-L-
Tarifverhandlungen im Dezember 2023 wurde fur studentische Hilfskrafte festgelegt:
,Die Beschaftigungsverhaltnisse werden in der Regel fur ein Jahr begriindet; in
begrundeten Fallen kdnnen kurzere oder langere Zeitraume vereinbart werden.”
Wéhrend die Umsetzung dieser Regelungen an der Universitat bislang noch
ausgesprochen defizitér ist, freut den Personalrat, dass es einzelne Bereiche
(beispielsweise die Staats- und Universitatsbibliothek) gibt, die erkennbar bestrebt
sind, Jahresvertrdge abzuschliel3en.

SuUB: Krankmeldung studentischer Hilfskrafte mit eAU

Ausdrucklich zu loben ist die Staats- und Universitatsbibliothek (SuUB) noch in
anderer Hinsicht: Im Gegensatz zur Universitat hat die SuUB eine Verfahrensweise
entwickelt und umgesetzt, die auch bei studentischen Hilfskréften im Krankheitsfall
den Abruf der elektronischen Arbeitsunfdhigkeitsbescheinigung (eAU) bei der
Krankenkasse vorsieht. Nach der Krankmeldung einer studentischen Hilfskraft ruft
die Personalstelle der SuUB als Arbeitgeber dann die eAU-Daten dann bei der
Krankenkasse ab, so wie es generell seit 2023 bei Krankmeldung gesetzlich
Versicherter vorgesehen ist. Von studentischen Hilfskraften an der Universitat wird
hingegen weiterhin ausdrucklich die Vorlage einer papiernen AU-Bescheinigung
verlangt.

Zum Hintergrund: Die Einfuhrung der eAU stellt — auch aus Sicht von
Arbeitgeberverbanden — ,einen weiteren sinnvollen Schritt zur Digitalisierung von
Papierprozessen im Personalwesen® dar. Der Ausdruck fur den Arbeitgeber entfallt,
was den Prozess einfacher und schneller macht. Der digitale Abruf durch den
Arbeitgeber entlastet insbesondere auch die erkrankten Beschatftigten, da sie den
Druck erspart, die papierne Krankschreibung punktlich beim Arbeitgeber einreichen
zu mussen. Auch das Risiko, dass eine Krankschreibung auf dem Postweg verloren
geht oder zu spat ankommt, wird eliminiert.

Wichtig: Unabhéangig von der Frage der Ubermittlung einer AU-Bescheinigung ist
selbstverstandlich in jedem Fall immer die unverzigliche Krankmeldung (z.B. formlos
per E-Mail oder telefonisch) bei dem/der Vorgesetzten bzw. im jeweiligen
Arbeitsbereich notwendig! Und bitte auch die Gesundmeldung nicht vergessen!

Laufzeit von Postdoc-Vertragen

Im letzten PR-Info hatten wir in der Kolumne ,Was den Personalrat freut ...“ vor allem
mit Blick auf Promotionsstellen berichtet, dass offenbar zunehmend verstanden wird,
dass ein Vertrag mit Qualifizierungsbefristung nach WissZeitVG § 2 (1) durchaus
Uber einen langeren Zeitraum geschlossen werden kann, wenn bereits absehbar ist,
dass das Qualifikationsziel in der Mindestvertragslaufzeit nicht erreicht werden kann
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(bei landesfinanzierten Promotionsstellen betragt diese aktuell noch drei Jahre, was
in der Regel nicht ausreicht).

Diesmal mochten wir den Blick auf sogenannte Postdocstellen werfen. Wir freuen
uns, wenn uns Mitbestimmungsantrdge oder Anfragen von Vorgesetzten erreichen,
die durch Laufzeiten von mehr als vier Jahren vom Verstandnis zeugen, dass eine
kleinteilige Zergliederung und Vertragsstlickelung in dieser zweiten Phase
wissenschaftlicher Qualifizierung kontraproduktiv ist, sondern dass es sinnvoll ist,
einer bzw. einem promovierten Mitarbeiter:in eine ldngere Perspektive zu bieten, in
der dann eigensténdig die Qualifizierungsvorhaben geplant und vorangetrieben
werden kann. Egal ob eine Habilitation oder andere Ziele angestrebt werden: Klar ist,
dass regelhaft die Planung und Durchfuhrung groRerer Forschungsvorhaben sowie
die anschlielRende Veroffentlichung der Ergebnisse (sei es als Publikation in
qualitativ hochwertigen Organen oder auf Tagungen) hinreichend Zeit braucht.
Sollten sich wahrend dieser Vertragslaufzeit dann positive Entwicklungen ergeben
(wie z.B. die Bewilligung eines langeren Projekts mit eigener Stelle, eine
Nachwuchsgruppenleitung oder das Angebot einer besseren (z.B. unbefristeten)
Stelle hier oder andernorts, so ist das ja regelmaliig kein Problem, den bestehenden
Vertrag entweder fristgerecht zu kiindigen oder in gegenseitigem Einvernehmen
vorzeitig aufzulosen. Das manchmal vorgetragene Argument, Mitarbeiter*innen
wollten sich nicht so langfristig binden, um sich Karrierewege offen zu halten, ist
haltlos.

Interne Stellenwechsel

Wenn sich Kolleg:innen erfolgreich auf eine andere Stelle in der Universitat
beworben haben, gibt es eine klare Perspektive fur den Wechsel: maximal sechs
Wochen spater erfolgt die interne Umsetzung auf die neue Stelle. Einen Anspruch
der vorherigen Stelle, dass Uber diese Zeit hinaus noch dort Arbeit erbracht wird, gibt
es nicht. Unbenommen ist naturlich, wenn sich alle Beteiligten — das bedeutet
insbesondere auch die wechselnde Person — einig sind, einen kiirzeren oder
langeren Zeitraum fur den Wechsel vorzusehen. Den Personalrat freut, dass es an
dieser Stelle eine klare und belastbare Regelung an der Universitat gibt.

- =

Bild: FUnf aneinander gereihte lachende Smily-Wurfel
Bildquelle: © Jo Panuwat D.adobe.stock
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Erste Schliel3zeit zwischen den Jahren an der Universitat Bremen

In diesem Jahr wird die gesamte Universitat zum ersten Mal zwischen den Jahren
geschlossen sein —und zwar vom 23.12.25 ab 22 Uhr bis zum 05.01.2026 bis 6 Uhr
fur insgesamt 12 Tage. Das Rektorat hofft damit, Betriebskosten zu sparen und einen
Beitrag fur die Nachhaltigkeit der Universitat zu schaffen.

Die Idee einer SchlieRzeit der Universitat wurde von der Universitatsleitung
gegenuber dem Personalrat in den letzten Jahren schon haufiger gedul3ert, ohne
dass es zur Umsetzung gekommen ware. In diesem Jahr wurden wir im Marz wieder
auf dieses Thema von der Kanzlerin angesprochen und der Mitbestimmungsantrag
erreichte uns dann im Juni.

Als Personalrat ist uns die Entscheidung Uber diesen Mitbestimmungsantrag
besonders schwer gefallen, da uns bewusst war, dass es bei den Beschaftigten der
Universitat sehr unterschiedliche Auffassungen und Meinungen zu dieser SchlieRzeit
geben wird. Auch im Personalrat mit seinen 21 Mitgliedern wurde die Schlie3zeit
sehr kontrovers diskutiert. Fur uns stellte sich aber die Frage, was wir fur die
Mitarbeitenden erreichen kénnen und was nicht. Nach Beratungen - auch mit der
Arbeitnehmerkammer Bremen - sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir
vielleicht die SchlieRzeit 2025/26 einmalig hatten verhindern kdnnen, aber
spatestens zum Jahreswechsel 2026/27 diese dann umgesetzt worden ware. Wir
wollten stattdessen lieber mit der Kanzlerin Gber mdglichst viele Varianten sprechen,
wie diese Tage der Schlie3zeit bei den Beschaftigten abgebildet werden kdnnen, um
einen reinen Zwangsurlaub, wie es ihn in vielen anderen Betrieben gibt,
abzuwenden. Auch wenn ca. 80 % der Beschaftigten in dieser Zeit Urlaub nehmen,
waren uns Alternativen fur euch wichtig.

Die Mitarbeitenden habe jetzt verschiedene Moglichkeiten die Arbeitstage
auszugleichen:

a) Sie nehmen Erholungsurlaub.

b) Sie kdbnnen — sofern sie ihre Arbeitszeit erfassen — Plusstunden abbauen oder
Minusstunden aufbauen.

c) In Fallen, in denen diese Moglichkeit nicht besteht, kann — soweit moglich und
erforderlich — ortsflexibles Arbeiten gewahrt werden. Dies muss mit dem/der
jeweiligen Vorgesetzten abgestimmt werden.

d) Die Moglichkeiten a bis ¢ kdnnen auch kombiniert werden.

Wir hoffen, dass wir alle mit diese Moglichkeiten gute Erfahrungen machen und diese
Regelungen dann auch in den Schlielungen der Folgejahre bestehen bleiben.

Es haben uns schon viele Fragen und auch Meinungen zu diesem Thema von euch
erreicht und wir haben deshalb auf unserer Internetseite

https://tinyurl.com/m2z2v7 xf

ein kleines FAQ zur Schliel3zeit erstellt. Gerne sprecht uns trotzdem an, wenn ihr
Fragen oder Anregungen zu diesem Thema habt.
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https://tinyurl.com/m2z2v7xf

Bild: Die Uni wird zum Jahreswechsel erstmalig geschlossen. Eine Hand schlief3t auf
dem Foto eine Tur ab.

Bildquelle: © Krakenimages.com.adobe.stock
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24


mailto:personalrat@uni-bremen.de
http://www.personalrat.uni-bremen.de/
https://www.uni-bremen.de/personalrat/infothek

	Editorial:
	Wechsel im Personalrat
	Portrait André Bödecker
	Bildschirmarbeit  Richtig gestalten - gesund bleiben
	Ortsflexibles Arbeiten und Desk Sharing an der Universität Bremen
	Ausscheiden aus der Uni - Aufhebungsvertrag oder Kündigung?
	Teilzeitkräfte haben Anspruch auf Überstundenzuschläge – ab der ersten Überstunde
	Was den Personalrat freut …
	Erste Schließzeit zwischen den Jahren an der Universität Bremen
	Impressum:

